Einsendeaufgabe 4 (zu EZ 0120)
Welche Schritte sind für die Institutionalisierung „nachhaltiger Entwicklung“ sinnvoll?

Wird die Institutionalisierung „nachhaltiger Entwicklung“ für die Völkergemeinschaft betrachtet, so ist ein unterschiedlicher Stand der Implementierung und Anwendung zu unterscheiden in westlichen Ländern, den Schwellenländern und den LDC-Ländern (Least Developed Countries).So ist bei einem Teil insbesondere in den entwickelnden Staaten eine  Institutionalisierung nachhaltiger Entwicklung in verschiedenen Schritten von über 30 Jahren zu beobachten, während für die o.g. letzte Ländergruppe mit der Ausarbeitung von Handlungsanweisungen zur Nachhaltigkeit auf der UNDP- Rio-Folgekonferenz 2002 mit der Institutionalisierung erst danach in verstärktem Maße begonnen wurde.

Folgende Schritte der Institutionalisierung  haben sich als sinnvoll erwiesen:

Verankerung der Nachhaltigkeitsstrategie: Es sollte eine klare gesetzliche Basis geben und die institutionelle Verankerung der Verantwortung bei der höchsten exekutiven Instanz (z.B. Ministerpräsident) erfolgen. Als Beispiel sei hier Großbritannien genannt. Auf dieser Ebene reichen Konzeptionen nicht aus, sondern es sollten Indikatoren genannt werden, die für die ausführenden Institutionen (Fachministerien) bindend sind. Die Vertretung der Staatsinteressen in internationalen Gremien die Konventionen und völkerrechtlich verbindende Vorgaben zur Nachhaltigkeit erarbeiten, sollte hier wahrgenommen werden.
Ressortübergreifende Abstimmung:
Die Nachhaltigkeitsziele müssen in den Fachministerien verankert werden und sich in den jeweiligen Budgets widerspiegeln, insbesondere in den Umwelt- Sozial und- Finanzministerien . Ohne Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen ist eine Umsetzung zum Scheitern verurteilt. Besonderer Bedeutung kommt  der Fiskalpolitik zu, da ohne steuerliche Anreize bzw. Belastungen ökologische Ziele nicht erreicht  werden . Die übergreifende Ressortabstimmung sollte nicht einem Fachministerium übertragen werden sondern in einer Institution die direkt der Regierungsverantwortung unterstellt wird.

Sektorale Institutionen: Die eigentliche Umsetzung findet auf kommunaler Ebene statt über die Orts –und Landes (Kreis) –Verantwortlichen. Hier sind die verschiedenen Bürgerinteressensgruppen und NGO’s mit einzubinden und über moderierte Prozesse (Partizipation) die Akzeptanz von Maßnahmen herbeizuführen. Zu beachten sind die Rückmeldungen, da Programme und Ziele durch kontinuierliche Verbesserungen Änderungen erfahren, die  in den ministeriellen Institutionen zu Korrekturen führen. Insbesondere die sozialen Aspekte zur Nachhaltigkeit werden auf kommunaler Ebene verankert. Je mehr Eigen- und Budgetverantwortung auf die kommunale Ebene übergehen, umso höher ist die Realisierungschance, aber nur bei enger  begleitender Kontrolle und Beratung (In Entwicklungsländern ist hier die Expertise der westlichen Industrieländer gefragt).
Monitoring Über Monitoring und Kontrolle zur Zielereichung der Indikatoren bedarf es einer unabhängigen Institution, die sinnvoller Weise durch das Parlament eingesetzt wird und diesem gegenüber auch berichtspflichtig ist. Hier sollten auch Vertreter verschiedener Interessensverbände benannt werden, um eine einseitige Sichtweise und Datenaufbereitung zu vermeiden.

